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 Veröffentlicht am 25.09.1974

Norm

AußStrG §105

Rechtssatz

Hat der Erblasser eine dem Anmeldenden gehörige Liegenschaft im Vollmachtsnamen verkauft, den Kaufpreis kassiert,

dem Anmeldenden jedoch nicht abgeführt, so erhebt dieser nicht Anspruch auf Aussonderung bestimmter in Inventar

aufscheinender Aktivposten, sondern macht eine Nachlaßschuld geltend.
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